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VerordnungVerordnung
vom 16. Juni 2009

über Waffen, Waffenzubehör und Munitionüber Waffen, Waffenzubehör und Munition
(Waffenverordnung; WaffV)(Waffenverordnung; WaffV)

Aufgrund von Art. 3 Abs. 2 und 3, Art. 5 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1, Art. 14
Abs. 2, Art. 23 Abs. 5, Art. 25 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2, Art. 27 Abs. 2, Art.
38 Abs. 6, Art. 47 Abs. 4, Art. 52 Abs. 4, Art. 55 Abs. 4, Art. 69 und 70 des
Gesetzes vom 17. September 2008 über Waffen, Waffenzubehör und Muni-
tion (Waffengesetz; WaffG), LGBl. 2008 Nr. 2751, verordnet die Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

A. Begriffe und BezeichnungenA. Begriffe und Bezeichnungen

Art. 1

Sprayprodukte

Als Waffen gelten Sprayprodukte zur Selbstverteidigung mit folgenden
Reizstoffen:
a) CA (Brombenzylcyanid);
b) CS (o-Chlorbenzylidenmalonsäuredinitril);
c) CN (?-Chloracetophenon);
d) CR (Dibenz(b,f)-1,4-oxazepin).
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Art. 2

Elektroschockgeräte

Als Waffen gelten Elektroschockgeräte, die nicht den Bestimmungen der
Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse und der Verord-
nung über den Verkehr mit elektrischen Betriebsmitteln im Europäischen
Wirtschaftsraum entsprechen. In Zweifelsfällen entscheidet die Landespo-
lizei.

Art. 3

Wesentliche Waffenbestandteile

Als wesentliche Waffenbestandteile gelten:
a) bei Pistolen:

1. Griffstück;
2. Verschluss;
3. Lauf;

b) bei Revolvern:
1. Rahmen;
2. Lauf;

c) bei Handfeuerwaffen:
1. Verschlussgehäuse;
2. Verschluss;
3. Lauf;

d) bei militärischen Abschussgeräten mit Sprengwirkung:
1. Zielgerät;
2. Abschussbehälter oder Abschussrohr.

Art. 4

Besonders konstruierte Bestandteile von Waffen oder Waffenzubehör

1) Als besonders konstruierte Waffenbestandteile gelten Bestandteile
von Feuerwaffen, die speziell für diese Waffen entwickelt oder abgeändert
wurden und in derselben Ausführung nicht auch für andere Zwecke ver-
wendbar sind. Nicht als besonders konstruiert gelten Waffenbestandteile
wie Federn, Normstifte, Splinte, Schrauben oder die Holz- und Kunststoff-
teile der Schäftung.
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2) Als besonders konstruierte Bestandteile von Waffenzubehör gelten:
a) für Laser und Nachtsichtzielgeräte: die Montagevorrichtung;
b) für Schalldämpfer: speziell dafür konstruierte Lamellen.

Art. 5

Militärische Abschussgeräte mit Sprengwirkung

Als militärische Abschussgeräte mit Sprengwirkung gelten Panzerfäuste,
Raketenrohre, Granat- und Minenwerfer, die jeweils von einer einzigen
Person getragen und bedient werden können.

Art. 6

Mit Feuerwaffen verwechselbare Waffen

Druckluft-, CO2-, Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen
sind mit Feuerwaffen verwechselbar, wenn sie auf den ersten Blick echten
Feuerwaffen gleichen, und zwar unabhängig davon, ob eine Fachperson
oder sonst jemand nach kurzer Prüfung die Verwechselbarkeit erkennt.

Art. 7

Messer und Dolche

1) Messer gelten als Waffen, wenn sie:
a) einen einhändig bedienbaren Spring- oder anderen automatischen Auslö-

semechanismus aufweisen;
b) geöffnet insgesamt mehr als 12 cm lang sind; und
c) eine Klinge haben, die mehr als 5 cm lang ist.

2) Dolche gelten als Waffen, wenn sie eine feststehende, spitz zulaufende
und weniger als 30 cm lange symmetrische Klinge aufweisen.

Art. 8

Schleudern

Schleudern gelten als Waffen, wenn sie zur Erreichung einer möglichst
grossen Bewegungsenergie über eine Armstütze oder eine vergleichbare
Vorrichtung verfügen oder für eine solche Vorrichtung eingerichtet sind.
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Art. 9

Bezeichnungen

Die in dieser Verordnung verwendeten Personen- und Funktionsbe-
zeichnungen gelten für Personen weiblichen und männlichen Geschlechts.

B. Allgemeine Verbote und Einschränkungen sowie Ausnahmebewilli-B. Allgemeine Verbote und Einschränkungen sowie Ausnahmebewilli-
gungengungen

Art. 10

Verbote für Messer und Dolche

1) Nicht übertragen, erworben, besessen oder an Empfänger im Inland
vermittelt werden dürfen:
a) Dolche nach Art. 7 Abs. 2;
b) Messer, deren Klinge durch einen einhändig bedienbaren Auslösemecha-

nismus, namentlich durch Feder, Gasdruck oder Gummiband, automa-
tisch ausgelöst wird;

c) Schmetterlingsmesser;
d) Wurfmesser.

2) Schweizerische Ordonnanzdolche und -bajonette dürfen nur mit
einer Bewilligung der Landespolizei gewerbsmässig erworben oder vermit-
telt werden.

Art. 11

Erwerb von verbotenen Waffen, wesentlichen oder besonders konstru-
ierten Waffenbestandteilen oder Waffenzubehör von Todes wegen

1) Die Ausnahmebewilligung nach Art. 7 WaffG wird von der Landes-
polizei auf den Erbberechtigten ausgestellt, der die tatsächliche Verfügungs-
gewalt über die sich im Nachlass befindlichen Gegenstände inne hat.

2) Das Gesuch um Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist innerhalb
von sechs Monaten nach Erlangen der Verfügungsgewalt zu stellen.

3) Dem Gesuch ist ein Verzeichnis beizulegen, das die Gegenstände
unter Angabe von Waffenart, Hersteller, Kaliber, Bezeichnung und Waffen-
nummer einzeln aufführt. Es ist vom Gesuchsteller zu unterzeichnen.
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4) Sind die Voraussetzungen für die Erteilung der Ausnahmebewilligung
erfüllt, so erteilt die Landespolizei eine einzige Bewilligung für sämtliche im
Verzeichnis aufgeführten Gegenstände.

5) Erwirbt ein Erbe oder Vermächtnisnehmer, der nicht Gesuchsteller
nach Abs. 1 war, nach der Einantwortung einen oder mehrere der im Ver-
zeichnis aufgeführten Gegenstände, so muss er für diese innerhalb von sechs
Monaten nach Erlangen der Verfügungsgewalt ein Gesuch um eine Ausnah-
mebewilligung im eigenen Namen stellen. Die Abs. 3 und 4 sind anwendbar.

Art. 12

Verbot für Angehörige bestimmter Staaten

1) Der Erwerb, der Besitz, das Anbieten, das Vermitteln und die Über-
tragung von Waffen, wesentlichen oder besonders konstruierten Waffenbe-
standteilen, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteilen sowie
das Tragen von Waffen und das Schiessen mit Feuerwaffen sind Angehö-
rigen folgender Staaten verboten:
a) Serbien;
b) Kroatien;
c) Bosnien und Herzegowina;
d) Kosovo;
e) Montenegro;
f) Mazedonien;
g) Türkei;
h) Sri Lanka;
i) Algerien;
k) Albanien.

2) Die Landespolizei kann ausnahmsweise eine Bewilligung für den
Erwerb, den Besitz und das Tragen von Waffen sowie für das Schiessen mit
Feuerwaffen erteilen, insbesondere für Personen, die an Jagd- oder Sport-
veranstaltungen teilnehmen oder Aufgaben im Personen- oder Objekt-
schutz wahrnehmen. Die Bewilligung ist zu befristen; sie kann mit Auflagen
verbunden werden. Vorbehalten bleibt Art. 39.

3) Personen, die um eine Ausnahmebewilligung nach Abs. 2 ersuchen,
müssen das dafür vorgesehene Formular ausfüllen und mit den folgenden
Beilagen bei der Landespolizei einreichen:
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a) Auszug aus dem liechtensteinischen Strafregister, der höchstens drei
Monate vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;

b) amtliche Bestätigung nach Art. 13 WaffG;
c) Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte;
d) schriftliche Begründung des Gesuchs.

Art. 13

Identifizierung der anbietenden Person

Um identifizierbar zu sein, muss die anbietende Person:
a) falls ihr Angebot anonym erscheint, bevor es veröffentlicht wird, eine

Kopie ihres gültigen Passes oder ihrer gültigen Identitätskarte dem Ver-
öffentlicher senden, der sie während der Dauer der Veröffentlichung,
mindestens aber während sechs Monaten aufbewahren muss;

b) falls ihr Angebot nicht anonym erscheint, mindestens ihren Namen, Vor-
namen und Wohnsitz im Angebot erwähnen.

Art. 14

Ausnahmen vom Schiessverbot nach Art. 4 Abs. 2 Bst. c WaffG

Die Landespolizei kann ausnahmsweise eine Bewilligung für das
Schiessen mit Feuerwaffen an öffentlich zugänglichen Orten ausserhalb
behördlich genehmigter Schiessstätten erteilen, wenn:
a) der betroffene Grundeigentümer die schriftliche Zustimmung erteilt hat;
b) die zuständige Gemeinde die schriftliche Zustimmung erteilt hat; und
c) der Gesuchsteller eine Haftpflichtversicherung nachweisen kann.

II. Erwerb und Besitz von Waffen und MunitionII. Erwerb und Besitz von Waffen und Munition

A. Erwerb mit WaffenerwerbsscheinA. Erwerb mit Waffenerwerbsschein

Art. 15

Gesuch um Erteilung eines Waffenerwerbsscheins

1) Wer einen Erwerbsschein für Waffen oder wesentliche Waffenbe-
standteile erhalten will, muss das dafür vorgesehene Formular ausfüllen.
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Jede Waffe oder jeder wesentliche Waffenbestandteil ist mit Angabe der
Waffenart zu bezeichnen.

2) Das Formular ist mit den folgenden Beilagen bei der Landespolizei
einzureichen:
a) Auszug aus dem liechtensteinischen Strafregister, der höchstens drei

Monate vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;
b) Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte;
c) amtliche Bestätigung nach Art. 13 WaffG.

3) Die Landespolizei prüft, ob die Voraussetzungen für den Waffener-
werb erfüllt sind, und stellt gegebenenfalls einen Waffenerwerbsschein aus.

Art. 16

Ausnahmsweiser Erwerb von mehreren Waffen oder wesentlichen Waf-
fenbestandteilen mit Waffenerwerbsschein

1) Die Landespolizei kann einen einzigen Waffenerwerbsschein aus-
stellen für den Erwerb von bis zu drei Waffen oder wesentlichen Waf-
fenbestandteilen, sofern diese gleichzeitig und beim gleichen Veräusserer
erworben werden.

2) Die erwerbende Person muss den Empfang jeder Waffe oder jedes
wesentlichen Waffenbestandteils auf dem Waffenerwerbsschein mit ihrer
Unterschrift bestätigen.

Art. 17

Erwerb von Feuerwaffen oder wesentlichen Waffenbestandteilen von
Todes wegen

1) Der Waffenerwerbsschein nach Art. 12 WaffG wird von der Landes-
polizei auf den Erbberechtigten ausgestellt, der die tatsächliche Verfügungs-
gewalt über die sich im Nachlass befindlichen Waffen oder wesentlichen
Waffenbestandteilen inne hat.

2) Das Gesuch um Erteilung eines Waffenerwerbsscheins ist innerhalb
von sechs Monaten nach Erlangen der Verfügungsgewalt zu stellen.

3) Dem Gesuch ist ein Verzeichnis beizulegen, das die Gegenstände
unter Angabe von Waffenart, Hersteller, Kaliber, Bezeichnung und Waffen-
nummer einzeln aufführt. Es ist vom Gesuchsteller zu unterzeichnen.
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4) Sind die Voraussetzungen für die Erteilung des Waffenerwerbsscheins
erfüllt, so erteilt die Landespolizei eine einzige Bewilligung für sämtliche im
Verzeichnis aufgeführten Gegenstände.2

5) Erwirbt ein Erbe oder Vermächtnisnehmer, der nicht Gesuchsteller
nach Abs. 1 war, nach der Einantwortung einen oder mehrere der im Ver-
zeichnis aufgeführten Gegenstände, so muss er für diese innerhalb von
sechs Monaten nach Erlangen der Verfügungsgewalt ein Gesuch um einen
Waffenerwerbsschein im eigenen Namen stellen. Die Abs. 3 und 4 sind
anwendbar.

B. Erwerb ohne WaffenerwerbsscheinB. Erwerb ohne Waffenerwerbsschein

Art. 18

Sorgfaltspflicht

1) Ist für den Erwerb der Waffe oder des wesentlichen Waffenbestand-
teils kein Waffenerwerbsschein erforderlich, so muss die übertragende
Person darauf achten, dass der Übertragung kein Hinderungsgrund nach
Art. 12 Abs. 3 WaffG entgegensteht.

2) Liegt kein gegenteiliger Hinweis vor, so darf die übertragende Person
davon ausgehen, dass kein Hinderungsgrund gegeben ist, wenn der
Erwerber:
a) ein Angehöriger nach § 72 des Strafgesetzbuches ist;
b) für eine Waffe eine Ausnahmebewilligung oder einen Waffenerwerbs-

schein vorlegt, die oder der ihm vor weniger als zwei Jahren ausgestellt
wurde; oder

c) eine gültige Waffentragbewilligung, einen gültigen Europäischen Feuer-
waffenpass oder eine gültige Jahresjagdkarte nach dem Jagdgesetz vor-
legt.

3) Muss die übertragende Person aufgrund der Umstände daran zwei-
feln, dass die Voraussetzungen für die Übertragung erfüllt sind, so muss
sie von der erwerbenden Person einen Auszug aus dem liechtensteinischen
Strafregister, der höchstens drei Monate vor der Übertragung ausgestellt
wurde, oder mit dem schriftlichen Einverständnis der erwerbenden Person
die erforderlichen Informationen von den zuständigen Behörden oder Per-
sonen verlangen.

4) Der Auszug aus dem liechtensteinischen Strafregister ist zusammen
mit dem schriftlichen Vertrag aufzubewahren.

514.11 Waffenverordnung (WaffV)

8 Fassung: 12.02.2010



Art. 193

Ausnahmen von der Waffenerwerbsscheinpflicht

Ohne Waffenerwerbsschein können erworben werden:
a) folgende Handrepetiergewehre:

1. schweizerische Ordonnanzrepetiergewehre (Karabiner 11, Langge-
wehr 11 und Karabiner 31);

2. Sportgewehre, für in der Schweiz übliche Militärkalibermunition oder
für Sportkalibermunition, wie Standardgewehre mit einem Ver-
schlussrepetiersystem;

3. Jagdwaffen, die nach der liechtensteinischen Jagdgesetzgebung für die
Jagd zugelassen sind;

4. Sportgewehre, die für nationale und internationale Wettbewerbe des
jagdsportlichen Schiessens zugelassen sind;

b) Schreckschusswaffen, die zu Alarm-, Signal- oder Rettungszwecken
oder für die Verwendung zu gewerblichen Zwecken über eine Abschuss-
vorrichtung für pyrotechnische Gegenstände verfügen oder mit einer sol-
chen ausgerüstet werden können.

Art. 20

Ausnahmen von der Waffenerwerbsscheinspflicht

1) Wer seine Waffe in einer Waffenhandlung reparieren lässt, benötigt
für die Dauer der Reparatur keinen Waffenerwerbsschein für eine Ersatz-
waffe der gleichen Art.

2) Wird ein wesentlicher Waffenbestandteil durch einen neuen ersetzt,
so ist für den neuen Bestandteil kein Waffenerwerbsschein erforderlich,
wenn der ersetzte Bestandteil beim Veräusserer bleibt.

3) Kann die Waffe auch durch Ersetzung eines wesentlichen Waffenbe-
standteils nicht repariert werden, so kann sie innerhalb von sechs Monaten
nach dem Erwerb gegen eine identische Waffe ausgetauscht werden, wenn
die ersetzte Waffe beim Veräusserer bleibt. Der Veräusserer muss den Aus-
tausch auf dem ursprünglichen Waffenerwerbsschein eintragen und der
Landespolizei die neuen Angaben innerhalb von 30 Tagen melden.

4) Aufgehoben4

Art. 215
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Aufgehoben

Art. 22

Erwerb von Waffen oder wesentlichen Waffenbestandteilen nach Art. 16
Abs. 1 WaffG von Todes wegen

1) Der Erbberechtigte, der die tatsächliche Verfügungsgewalt über die
sich im Nachlass befindlichen Waffen oder wesentlichen Waffenbestand-
teile nach Art. 16 Abs. 1 WaffG inne hat, muss innerhalb von sechs Monaten
die Meldung nach Art. 18 Abs. 4 WaffG erstatten.

2) Der Erbberechtigte nach Abs. 1 reicht der Landespolizei zu diesem
Zweck ein Verzeichnis ein, das die Gegenstände unter Angabe von Waf-
fenart, Hersteller, Kaliber, Bezeichnung und Waffennummer einzeln auf-
führt. Er muss das Verzeichnis unterzeichnen.

3) Erwirbt ein Erbe oder Vermächtnisnehmer, der nicht Meldepflich-
tiger nach Abs. 1 war, nach der Einantwortung einen oder mehrere der im
Verzeichnis aufgeführten Gegenstände, so muss er diese innerhalb von sechs
Monaten nach Erlangen der Verfügungsgewalt im eigenen Namen melden.
Abs. 2 ist anwendbar.

C. Erwerb von Munition und MunitionsbestandteilenC. Erwerb von Munition und Munitionsbestandteilen

Art. 23

Erwerb von Munition und Munitionsbestandteilen

1) Wird Munition oder werden Munitionsbestandteile für eine Waffe
übertragen, so muss die übertragende Person darauf achten, dass der Über-
tragung kein Hinderungsgrund nach Art. 12 Abs. 3 WaffG entgegensteht.6

2) Die übertragende Person darf davon ausgehen, dass kein Hinderungs-
grund gegeben ist, wenn:
a) kein gegenteiliger Hinweis vorliegt; und
b) die erwerbende Person für die Waffe eine Ausnahmebewilligung oder

einen Waffenerwerbsschein, die oder der ihr höchstens zwei Jahre vor
dem Erwerb ausgestellt wurde, eine gültige Waffentragbewilligung,
einen gültigen Europäischen Feuerwaffenpass oder eine gültige Jahres-
jagdkarte nach dem Jagdgesetz vorlegt.

3) Muss die übertragende Person aufgrund der Umstände daran zwei-
feln, dass die Voraussetzungen für die Übertragung erfüllt sind, so muss
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sie von der erwerbenden Person einen Auszug aus dem liechtensteinischen
Strafregister, der höchstens drei Monate vor der Übertragung ausgestellt
wurde, oder mit dem schriftlichen Einverständnis der erwerbenden Person
die erforderlichen Informationen von den zuständigen Behörden oder Per-
sonen verlangen.

III. Seriefeuerwaffen und verbotene MunitionIII. Seriefeuerwaffen und verbotene Munition

Art. 24

Typenprüfung zur Bestimmung von Seriefeuerwaffen und zu halbauto-
matischen Feuerwaffen umgebauten Seriefeuerwaffen

1) Besteht Unklarheit darüber, ob es sich bei einer Waffe um eine verbo-
tene Waffe nach Art. 4 Abs. 1 Bst. a WaffG handelt, so muss bei der Lan-
despolizei eine Typenprüfung beantragt werden.

2) Ist für einen Waffentyp eine Typenprüfung beantragt worden, so
dürfen Waffen dieses Typs erst erworben, besessen oder gehandelt werden,
wenn die Prüfung ergeben hat, dass es sich nicht um eine verbotene Waffe
nach Art. 4 Abs. 1 Bst. a WaffG handelt.

3) Die Ergebnisse der Prüfung werden den antragstellenden Personen
oder Amtsstellen durch die Landespolizei mittels Verfügung eröffnet und
den interessierten Vollzugsbehörden bekannt gegeben. Die Landespolizei
konsultiert vorgängig die schweizerische Zentralstelle Waffen.

4) Bevor typengeprüfte Waffen in den Handel gelangen, müssen sie mit
der von der Landespolizei vergebenen Typenprüfnummer gekennzeichnet
werden. Die Landespolizei führt ein Verzeichnis der vergebenen Typen-
prüfnummern.

5) Die Landespolizei kann anordnen, dass eine typengeprüfte Waffe zu
Vergleichszwecken hinterlegt wird, solange mit diesem Waffentyp Handel
getrieben wird.

Art. 25

Verbotene Munition

1) Es ist verboten, folgende Munitionsarten zu erwerben, zu besitzen
oder herzustellen:
a) Munition mit Hartkerngeschossen (Stahl, Wolfram, Porzellan usw.);
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b) Munition mit Geschossen, die einen Explosiv- oder Brandsatz enthalten;
c) Munition mit einem oder mehreren Geschossen zur Freisetzung von

Stoffen, welche die Gesundheit von Menschen auf Dauer schädigen, ins-
besondere von Reizstoffen nach Art. 1 Bst. a bis d;

d) Munition, Geschosse und Flugkörper für militärische Abschussgeräte
mit Sprengwirkung;

e) Munition mit Geschossen zur Übertragung von Elektroschocks;
f) Munition für Faustfeuerwaffen mit Deformationswirkung (Art. 26).

2) Die Landespolizei kann insbesondere für industrielle Zwecke, für die
Jagd oder für Sammlungen Ausnahmen vom Verbot bewilligen. Die Bewil-
ligung ist zu befristen; sie kann mit Auflagen verbunden werden.

Art. 26

Munition für Faustfeuerwaffen mit Deformationswirkung

Als Munition für Faustfeuerwaffen mit Deformationswirkung gilt eine
Munition, bei der sich das Geschoss beim Testbeschuss auf 10 Meter in Gly-
zerinseife so deformiert, dass:
a) der Masseverlust bezogen auf die Nominalgrösse des Geschosses mehr als

5 % beträgt;
b) der grösste Durchmesser nach dem Schuss grösser als der Nominaldurch-

messer ist; und
c) die Stauchung nach dem Schuss mehr als 10 % der Geschosslänge vor

dem Schuss beträgt.

IV. Waffenhandel und WaffenherstellungIV. Waffenhandel und Waffenherstellung

Art. 27

Gesuch um Erteilung einer Waffenhandelsbewilligung

1) Wer um eine Waffenhandelsbewilligung ersucht, muss das dafür vor-
gesehene Formular ausfüllen und mit den folgenden Beilagen der Landes-
polizei einreichen:
a) Auszug aus dem liechtensteinischen Strafregister, der höchstens drei

Monate vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;
b) Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte;
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c) Nachweis der bestandenen Prüfung für die Waffenhandelsbewilligung;
d) Pläne und Angaben über die Geschäftsräume.

2) Die Landespolizei prüft, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der
Bewilligung erfüllt sind.

3) Nach positiver Prüfung eines Antrags sichert die Landespolizei dem
Antragsteller die Erteilung einer Waffenhandelsbewilligung mit der Auflage
zu, die erforderlichen Eintragungen im Öffentlichkeitsregister vorzu-
nehmen.

4) Die Zusicherung berechtigt nicht zur Ausübung der beantragten
Tätigkeit und ist auf höchstens sechs Monate zu befristen. Sie kann in
begründeten Fällen auf Antrag verlängert werden.

5) Die Landespolizei erteilt die Waffenhandelsbewilligung, wenn die
notwendigen Eintragungen im Öffentlichkeitsregister erfolgt sind. Über die
Eintragung ist die Landespolizei durch Übermittlung eines Öffentlichkeits-
registerauszugs zu informieren.

6) Die praktische Teilprüfung ist nicht erforderlich für Personen, die:
a) nicht mit Feuerwaffen handeln;
b) über ein von der Regierung anerkanntes Fähigkeitszeugnis für Büchsen-

macher verfügen.

7) Personen, die an öffentlichen Waffenbörsen in Liechtenstein teil-
nehmen wollen, benötigen für die Dauer der entsprechenden Veranstaltung
keine liechtensteinische Waffenhandelsbewilligung, wenn sie bei der Lan-
despolizei eine amtlich beglaubigte Kopie der gültigen ausländischen Waf-
fenhandelsbewilligung einreichen.

Art. 28

Mindestanforderungen an Geschäftsräume

1) Die Aussenhülle der Geschäftsräume (Wände, Decken und Böden)
muss massiv gebaut sein und genügenden mechanischen Schutz gegen Ein-
bruch bieten.

2) Türen, Fenster und andere Öffnungen müssen genügenden mecha-
nischen Schutz gegen Einbruch bieten. Ist dies nicht der Fall, so müssen
zusätzliche mechanische Sicherungsmittel (Gitter, Fensterläden usw.)
installiert werden.

3) Die Geschäftsräume sind mit einer Einbruchmeldeanlage zu einer
rund um die Uhr besetzten Einsatzleitstelle auszustatten.

Waffenverordnung (WaffV) 514.11
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4) Feuerwaffen müssen in Verkaufsräumen in verschlossenen Vitrinen
aufbewahrt oder durch elektronische oder mechanische Mittel gesichert
werden. Munition ist verschlossen aufzubewahren.

5) Die Geschäftsräume sind mit einer Überfall-Alarmanlage zu einer
rund um die Uhr besetzten Einsatzleitstelle auszurüsten.

6) Handelt die gesuchstellende Person weder mit Feuerwaffen noch mit
Munition oder beschränkt sie sich auf das Vermitteln von Waffen, so kann
die Landespolizei auch dann eine Waffenhandelsbewilligung mit entspre-
chender Auflage erteilen, wenn die Geschäftsräume die Mindestanforde-
rungen nach dieser Verordnung nicht erfüllen.

Art. 29

Buchführung

1) Die Inhaber von Waffenhandelsbewilligungen müssen die Waffener-
werbsscheine geordnet aufbewahren.

2) Sie müssen über Herstellung und Beschaffung sowie Übertragung
oder sonstigen Vertrieb von Waffen, wesentlichen Waffenbestandteilen,
Waffenzubehör, Munition und Schiesspulver ein fortlaufendes Verzeichnis
führen und darin angeben:
a) Anzahl, Art, Bezeichnung, Kaliber und Nummer von hergestellten,

beschafften oder übertragenen Waffen, wesentlichen Waffenbestand-
teilen und Waffenzubehör sowie Datum der Herstellung, Beschaffung
oder Übertragung;

b) Anzahl, Art und Bezeichnung der hergestellten, beschafften oder über-
tragenen Munition und des Schiesspulvers sowie Datum der Herstel-
lung, Beschaffung oder Übertragung;

c) Personalien der liefernden oder erwerbenden Person;
d) Lagerbestand.

3) Sie müssen der Landespolizei jederzeit Einsicht in die einschlägigen
Akten gewähren. Dritten ist die Einsicht zu verweigern.

Art. 30

Markierung von Feuerwaffen und Waffenzubehör

Auf den hergestellten Feuerwaffen, wesentlichen Waffenbestandteilen
oder dem Waffenzubehör sind unverzüglich einzeln, unterschiedlich und
deutlich sichtbar anzubringen:
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a) die individuelle numerische oder alphabetische Markierung;
b) die Bezeichnung des Herstellers.

Art. 31

Ausnahmebewilligung für nichtgewerbsmässige Herstellung und Umbau

1) Ausnahmebewilligungen für die nichtgewerbsmässige Herstellung
von wesentlichen oder besonders konstruierten Waffenbestandteilen dürfen
von der Landespolizei erteilt werden, wenn diese Bestandteile für die Repa-
ratur bestehender Waffen benötigt werden.

2) Ausnahmebewilligungen für den Umbau von Waffen zu solchen nach
Art. 4 Abs. 1 WaffG dürfen von der Landespolizei ausschliesslich für beruf-
liche oder sportliche Zwecke erteilt werden.

3) Für die nichtgewerbsmässige Herstellung von Waffen nach Art. 4
Abs. 1 WaffG und von verbotener Munition nach Art. 5 WaffG sowie für
den nichtgewerbsmässigen Umbau von Feuerwaffen zu Seriefeuerwaffen
dürfen keine Ausnahmebewilligungen erteilt werden.

Art. 32

Ausnahmebewilligung für verbotene Abänderungen

1) Ausnahmebewilligungen für das Abändern oder Entfernen von Waf-
fennummern dürfen zur Ersetzung eines wesentlichen Bestandteils einer
markierten Waffe durch die Landespolizei erteilt werden, wenn:
a) der ersetzte wesentliche Bestandteil ebenfalls markiert ist; und
b) das Abändern oder Entfernen dazu dient, die eine Waffennummer der

anderen anzupassen.

2) Ausnahmebewilligungen zum Verkürzen von Waffen dürfen für die
Jagd durch die Landespolizei erteilt werden. Vorbehalten bleibt Art. 4 Abs.
1 Bst. b und d WaffG.

3) Das Verkürzen von Handfeuerwaffen zu Faustfeuerwaffen ist ver-
boten.
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V. AuslandsgeschäfteV. Auslandsgeschäfte

Art. 33

Einfuhr von Feuerwaffen aus der Schweiz

1) Wer Feuerwaffen sowie verbotene Waffen oder Munition (Art. 4 Abs.
1 und Art. 5 WaffG) im Rahmen einer Wohnsitzverlegung von der Schweiz
nach Liechtenstein einführen will, hat dies vorgängig der Landespolizei auf
dem dafür vorgesehenen Formular zu melden.

2) Dem Formular sind beizulegen:
a) ein Auszug aus dem schweizerischen Strafregister, der höchstens drei

Monate vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;
b) Nachweis des rechtmässigen Erwerbs;
c) eine Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte.

Art. 34

Begleitschein

1) Wer Feuerwaffen, deren wesentliche Bestandteile oder die dazugehö-
rige Munition in einen Staat, der an den Schengen-Besitzstand gebunden
ist, ausführen will, muss ein Gesuch um Ausstellung eines Begleitscheins
stellen.

2) Keinen Begleitschein benötigt, wer gewerbsmässig Feuerwaffen,
wesentliche Bestandteile solcher Waffen oder die dazugehörige Munition in
einen Staat, der an den Schengen-Besitzstand gebunden ist, ausführen will,
wenn das Gut auch von der aufgrund des Zollvertrages in Liechtenstein
anwendbaren schweizerischen Kriegsmaterialgesetzgebung erfasst ist.

Art. 35

Gesuch um Ausstellung eines Begleitscheins

1) Das Gesuch um Ausstellung eines Begleitscheins ist vor der geplanten
Ausfuhr von Feuerwaffen, deren wesentlichen Bestandteilen oder der dazu-
gehörigen Munition bei der Landespolizei einzureichen und muss folgende
Angaben enthalten:
a) Name und Adresse aller beteiligten Personen;
b) Bestimmungsort;
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c) Anzahl, Waffenart oder Art der wesentlichen Bestandteile oder Art der
Munition, Hersteller, Bezeichnung, Kaliber sowie Waffennummer;

d) Transportmittel;
e) Absendetag und voraussichtlicher Ankunftstag.

2) Werden die Gegenstände von einem Inhaber einer Waffenhandelsbe-
willigung an einen am Bestimmungsort anerkannten Waffenhändler ausge-
führt, so sind die Angaben nach Abs. 1 Bst. d und e nicht erforderlich.

3) Die Landespolizei stellt den Begleitschein aus, wenn:
a) der sichere Transport gewährleistet ist; und
b) der Gesuchsteller eine amtliche Bestätigung des Bestimmungsstaates vor-

legt, wonach der Endempfänger dort zum Besitz der betreffenden
Gegenstände berechtigt ist.

4) Kann die Bestätigung nach Abs. 3 Bst. b nicht beigebracht werden, so
kann die Landespolizei eine Bestätigung ausstellen.

Art. 36

Europäischer Feuerwaffenpass

1) Wer im Reiseverkehr Feuerwaffen oder wesentliche Waffenbestand-
teile vorübergehend in einen Staat, der an den Schengen-Besitzstand
gebunden ist, ausführen will, muss ein Gesuch um Ausstellung des Europäi-
schen Feuerwaffenpasses stellen.

2) Das Gesuch ist auf dem dafür vorgesehenen Formular bei der Landes-
polizei einzureichen.

3) Dem Gesuch sind beizulegen:
a) ein Auszug aus dem liechtensteinischen Strafregister, der höchstens drei

Monate vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;
b) eine Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte;
c) zwei aktuelle Passfotos; und
d) gegebenenfalls eine amtliche Bestätigung nach Art. 13 Abs. 2 WaffG.

4) Die Landespolizei vermerkt im Europäischen Feuerwaffenpass alle
Waffen, zu deren Besitz der Gesuchsteller berechtigt ist.

5) Der Europäische Feuerwaffenpass ist fünf Jahre gültig. Die Gültig-
keitsdauer kann zweimal um je zwei Jahre verlängert werden.
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Art. 37

Waffenbesitzbestätigung

1) Das Gesuch um Ausstellung einer Waffenbesitzbestätigung nach Art.
35 WaffG ist auf dem dafür vorgesehenen Formular bei der Landespolizei
einzureichen.

2) Dem Gesuch sind beizulegen:
a) ein Auszug aus dem liechtensteinischen Strafregister, der höchstens drei

Monate vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;
b) eine Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte;
c) zwei aktuelle Passfotos; und
d) gegebenenfalls eine amtliche Bestätigung nach Art. 13 Abs. 2 WaffG.

3) Die Landespolizei vermerkt auf der Waffenbesitzbestätigung alle
Waffen, zu deren Besitz der Gesuchsteller berechtigt ist.

4) Die Waffenbesitzbestätigung ist fünf Jahre gültig. Die Gültigkeits-
dauer kann zweimal um je zwei Jahre verlängert werden.

VI. Tragen und Transportieren von Waffen und MunitionVI. Tragen und Transportieren von Waffen und Munition

A. WaffentragenA. Waffentragen

Art. 38

Waffentragbewilligung

1) Wer eine Waffentragbewilligung erhalten will, muss das dafür vorge-
sehene Formular ausfüllen und mit den folgenden Beilagen bei der Landes-
polizei einreichen:
a) ein Auszug aus dem liechtensteinischen Strafregister, der höchstens drei

Monate vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;
b) eine Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte;
c) zwei aktuelle Passfotos; und
d) gegebenenfalls eine amtliche Bestätigung nach Art. 13 Abs. 2 WaffG.

2) Die Landespolizei prüft, ob die Voraussetzungen, insbesondere der
Bedürfnisnachweis, erfüllt sind. Sind diese Voraussetzungen gegeben, so
wird der Kandidat zur Prüfung zugelassen.
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3) Die praktische Prüfung muss nur für Feuerwaffen abgelegt werden.
Die Landespolizei kann jedoch im Einzelfall auch eine praktische Prüfung
für andere Waffen anordnen, wenn Bedenken gegen die sichere Handha-
bung einer solchen Waffe bestehen.

4) Für das erneute Ausstellen der Waffentragbewilligung ist die prakti-
sche Prüfung nur abzulegen, wenn diese länger als drei Jahre zurückliegt.
Auf die theoretische Prüfung kann unter der gleichen Voraussetzung ver-
zichtet werden, wenn sich die gesetzlichen Vorschriften nicht massgeblich
geändert haben und keine Zweifel an der ausreichenden Kenntnis der recht-
lichen Voraussetzungen des Waffengebrauchs bestehen.

Art. 39

Waffentragbewilligungen für Diplomaten und staatlich beauftragte
Sicherheitsbegleiter

1) Bei ausländischen Mitgliedern des Personals der diplomatischen Mis-
sionen, der ständigen Missionen bei den internationalen Organisationen,
der konsularischen Posten und der Sondermissionen nimmt die Landespo-
lizei vor dem Erteilen der Bewilligung Rücksprache mit dem Amt für Aus-
wärtige Angelegenheiten.

2) Für staatlich beauftragte Sicherheitsbegleiter bei angemeldeten offizi-
ellen Besuchen oder Durchreisen gilt Art. 38 nicht, sofern der Landespolizei
die notwendigen Informationen vorliegen. Auf die Ausstellung einer förm-
lichen Waffentragbewilligung kann verzichtet werden.

B. Transport von WaffenB. Transport von Waffen

Art. 40

Transport von Waffen

1) Eine Waffe darf nur so lange transportiert werden, als es für die Tätig-
keit, die dazu berechtigt, angemessen erscheint.

2) Beim Transport von Feuerwaffen darf sich in Magazinen keine Muni-
tion befinden.
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VII. SchiessstättenVII. Schiessstätten

Art. 41

Gesuch um Erteilung einer Betriebsbewilligung

1) Wer um eine Betriebsbewilligung für eine öffentlich zugängliche
Schiessstätte ersucht, muss das dafür vorgesehene Formular ausfüllen und
mit den folgenden Beilagen der Landespolizei einreichen:
a) ein Auszug aus dem liechtensteinischen Strafregister, der höchstens drei

Monate vor der Einreichung des Gesuchs ausgestellt wurde;
b) eine Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte;
c) Nachweis über die notwendigen Fach- und Sicherheitskenntnisse für den

Betrieb einer Schiessstätte;
d) Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung;
e) eine Kopie der Baubewilligung;
f) ein Konzept, mit welchen Massnahmen sichergestellt werden soll, dass

durch den Betrieb der Schiessstätte weder Personen gefährdet noch
unnötig gestört und belästigt werden.

2) Die Landespolizei prüft, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der
Bewilligung erfüllt sind und erteilt gegebenenfalls die Betriebsbewilligung.

VIII. Bewilligungen, Kontrolle und administrative Sank-VIII. Bewilligungen, Kontrolle und administrative Sank-
tionentionen

Art. 42

Allgemeine Bewilligungsvoraussetzungen; Formulare

1) Die Bewilligungen nach dem Waffengesetz werden erteilt, wenn die
gesuchstellende Person insbesondere folgende Voraussetzungen erbringt:
a) Identitätsnachweis;
b) Handlungsfähigkeit;
c) körperlicher oder geistiger Zustand, der kein erhöhtes Risiko für den

Umgang mit Waffen schafft;
d) guter Leumund;
e) Nachweis der vom Waffengesetz verlangten besonderen Fähigkeiten.
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2) Die Landespolizei erstellt die Formulare für Gesuche, Bewilligungen
und Verzeichnisse (Art. 11 Abs. 2, Art. 12 Abs. 2, Art. 15 Abs. 1, Art. 17
Abs. 2, Art. 27 Abs. 1, Art. 33 Abs. 1, Art. 34 Abs. 1, Art. 36 Abs. 2, Art. 37
Abs. 1, Art. 38 Abs. 1 und Art. 41 Abs. 1) sowie einen Mustervertrag für die
Übertragung einer Waffe oder eines wesentlichen Waffenbestandteils ohne
Waffenerwerbsschein (Art. 18 Abs. 1 WaffG). Die Formulare und der Mus-
tervertrag können bei der Landespolizei bezogen werden.

Art. 43

Ausnahmebewilligungen

1) Ausnahmebewilligungen (Art. 4 Abs. 3, Art. 26 Abs. 2 und Art. 27
Abs. 2 WaffG) können nur in schriftlich begründeten Einzelfällen, für eine
bestimmte Person und grundsätzlich nur für eine einzige Waffe, einen ein-
zigen wesentlichen Waffenbestandteil, einen einzigen besonders konstru-
ierten Waffenbestandteil im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. a WaffG oder ein
einziges Waffenzubehör eines bestimmten Waffentyps erteilt werden. Sie
sind zu befristen; sie können mit Auflagen verbunden werden.

2) Ausnahmebewilligungen werden insbesondere erteilt für:
a) Sportwaffen, die durch Mitglieder von Sportschulen oder -vereinen ver-

wendet werden;
b) verbotene Messer, die durch Menschen mit Behinderungen oder

bestimmte Berufsgruppen verwendet werden.

3) Für Personen, die über eine Waffenhandelsbewilligung verfügen,
kann eine Bewilligung zur Vermittlung im Inland von mehr als einer Waffe,
mehr als einem wesentlichen Waffenbestandteil, mehr als einem besonders
konstruierten Waffenbestandteil im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Bst. a WaffG
oder mehr als einem Waffenzubehör erteilt werden, sofern diese Personen
nachweisen können, dass:
a) dies für die Sicherstellung der Bedürfnisse der Landespolizei oder der

Sicherheitsfirmen notwendig ist; oder
b) der Besteller im Besitz einer Ausnahmebewilligung für die entspre-

chenden Waffen, wesentlichen Waffenbestandteile oder das Waffenzu-
behör ist.
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Art. 44

Kontrolle

1) Die Landespolizei übt die Kontrolle aus über Herstellung, Umbau
und Abänderung sowie Beschaffung, Vertrieb und Vermittlung von Waffen,
wesentlichen und besonders konstruierten Waffenbestandteilen, Waffenzu-
behör, Munition und Munitionsbestandteilen.

2) Sie kontrolliert mindestens alle zwei Jahre insbesondere, ob die Waf-
fenhandlungen entsprechend den Bestimmungen des Waffengesetzes und
dieser Verordnung sowie den an die Bewilligung geknüpften Bedingungen
und Auflagen betrieben werden.

Art. 45

Entzug von Bewilligungen

Die Landespolizei ist zuständige Entzugsbehörde nach Art. 44 WaffG.

Art. 46

Beschlagnahme und Einziehung von sichergestellten Gegenständen

Für die Beschlagnahme und Einziehung nach Art. 47 Abs. 3 WaffG ist
die Landespolizei zuständig.

Art. 47

Verfahren nach der Sicherstellung, wenn keine Einziehung erfolgt und
die Rückgabe nicht möglich ist

1) Ist der Erwerb eines Gegenstandes, der nach Art. 47 WaffG sicher-
gestellt worden ist, nicht verboten, so kann die Landespolizei frei darüber
verfügen.

2) Ist der Erwerb verboten, so kann die Landespolizei den Gegenstand
aufbewahren, zerstören oder, wenn dieser für eine Lehr-, Versuchs-, For-
schungs- oder sonstige Fachtätigkeit von Interesse ist, den dafür in Liech-
tenstein bestehenden staatlichen Einrichtungen und Sammlungen über-
tragen.

3) Ist der sichergestellte Gegenstand legal erworben worden, so muss die
eigentumsberechtigte Person entschädigt werden, wenn er ihr nicht zurück-
gegeben werden kann, insbesondere weil:
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a) sie die Voraussetzungen von Art. 12 Abs. 2 Bst. b bis l WaffG nicht
erfüllt; oder

b) der Erwerb des Gegenstandes verboten ist.

4) Wird der Gegenstand veräussert, so entspricht die Entschädigung dem
erzielten Erlös. In den übrigen Fällen entspricht sie dem effektiven Wert
des Gegenstandes. Die Kosten der Aufbewahrung und der Veräusserung
werden von der Entschädigung abgezogen.

5) Kann kein Entschädigungsverfahren durchgeführt werden, insbeson-
dere weil die eigentumsberechtigte Person unbekannt oder nicht auffindbar
ist, so verfällt der erzielte Erlös dem Land.

IX. GebührenIX. Gebühren

Art. 48

Gebührensätze

Für die Bearbeitung von Bewilligungen, Prüfungen und Bestätigungen
sowie für die Aufbewahrung sichergestellter Waffen erhebt die Landespo-
lizei Gebühren nach Massgabe der Verordnung über die Einhebung von
Verwaltungsgebühren durch die Landespolizei.

X. Datenbearbeitung und DatenschutzX. Datenbearbeitung und Datenschutz

Art. 49

Waffenregister

1) Die Landespolizei führt für die Geschäfts- und Aktenverwaltung
im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben sowie zur Dokumentation der
Herkunft verbotener Waffen, waffenerwerbsscheinspflichtiger Waffen und
Waffen nach Art. 16 Abs. 1 Bst. a bis c WaffG sowie deren wesentlichen
Waffenbestandteile ein elektronisches Register (Waffenregister).

2) Das Waffenregister enthält folgende Daten:
a) Registernummer, Name, Vorname, Rufname, Geburtsname, Geburts-

datum, Geburtsort, Bürgerort, Staatsangehörigkeit, Beruf, Arbeitgeber,
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse des Erwerbers und der über-
tragenden Person einer Waffe, des Inhabers einer Waffenhandels-,
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Betriebs- oder Waffentragbewilligung oder des Geschäftführers einer
juristischen Person nach Bst. b;

b) Registernummer, Firma, Sitz, Rechtsform, Adresse, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse der juristischen Person als Inhaberin einer Waffenhan-
dels- oder Betriebsbewilligung;

c) Antragsdatum, Antragsnummer, Erwerbsgrund, Status des Antrags und
Bemerkungen, insbesondere auch über Umstände, die zur Verweigerung
der Bewilligung geführt haben;

d) Bewilligungsart, Bewilligungsnummer, Ausstellungsdatum, Gültigkeits-
dauer, Auflagen und Bedingungen sowie Bemerkungen, insbesondere
auch über Umstände, die zum Entzug der Bewilligung geführt haben;

e) Waffenart bzw. Munitionsart, Hersteller, Bezeichnung, Kaliber, Treib-
mittel, Waffennummer, Registernummer und Bemerkungen;

f) Datum einer Waffenübertragung.

Art. 50

Bekanntgabe von Daten

1) Die Landespolizei kann die Daten des Waffenregisters nach Art. 49
folgenden Behörden zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben bekannt
geben:
a) den zuständigen Behörden des Wohnsitz- oder Heimatstaates;
b) den inländischen Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden, den inlän-

dischen Gerichten sowie anderen für den Vollzug des Waffengesetzes
zuständigen Behörden;

c) den ausländischen Polizei-, Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden
sowie den Interpol-Stellen.

2) Daten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Feuerwaffen oder
wesentlichen Waffenbestandteilen durch Personen mit Wohnsitz in einem
anderen Staat, der an den Schengen-Besitzstand gebunden ist, müssen den
zuständigen Behörden des Wohnsitzstaates bekannt gegeben werden.

Art. 51

Bekanntgabe von Personendaten an einen Staat, der nicht an den
Schengen-Besitzstand gebunden ist

Ein angemessener Schutz der betroffenen Person im Sinne von Art.
55 WaffG liegt vor, wenn hinreichende Garantien sich insbesondere aus
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entsprechenden Vertragsklauseln ergeben und bezüglich der übermittelten
Daten und ihrer Bearbeitung Folgendes gewährleisten:
a) Die Grundsätze der Rechtmässigkeit, von Treu und Glauben der Daten-

bearbeitung sowie der Richtigkeit der Daten werden beachtet.
b) Der Zweck der Bekanntgabe ist klar festgelegt.
c) Die Daten werden nur so weit bearbeitet, als es für den Zweck der

Bekanntgabe erforderlich ist.
d) Die zur Bearbeitung ermächtigten Behörden werden klar bezeichnet.
e) Die Weitergabe der Daten an andere Staaten, die kein angemessenes

Datenschutzniveau gewährleisten, ist verboten.
f) Die Aufbewahrung und die Vernichtung der Daten sind klar geregelt.
g) Die betroffene Person hat ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten.
h) Die betroffene Person wird über die Bearbeitung ihrer Personendaten

sowie deren Rahmenbedingungen informiert.
i) Die betroffene Person hat ein Recht auf Auskunft über die sie betref-

fenden Daten.
k) Die Datensicherheit ist gewährleistet.
l) Die betroffene Person hat das Recht, eine unabhängige Behörde anzu-

rufen, wenn sie der Auffassung ist, die Bearbeitung ihrer Daten sei unzu-
lässig.

Art. 52

Rechte der Betroffenen

Die Rechte der Betroffenen richten sich nach dem Datenschutzgesetz.

Art. 53

Löschung von Daten

1) Im Waffenregister gelöscht werden vorbehaltlich Abs. 2 die Daten:
a) von Personen, deren Ableben von einer Behörde gemeldet wird;
b) von Personen, die das 90. Lebensjahr vollendet haben.

2) Personendaten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der
Übertragung einer verbotenen Waffe, einer waffenerwerbsscheinspflich-
tigen Waffe, einer Feuerwaffe nach Art. 16 Abs. 1 und 2 WaffG oder eines
wesentlichen Waffenbestandteiles stehen, werden nicht gelöscht.
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XI. Übergangs- und SchlussbestimmungenXI. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 547

Bauliche Massnahmen

Die Geschäftsräume von Inhabern einer Waffenhandelsbewilligung
müssen bis zum 31. Dezember 2012 den Vorschriften über besondere
Geschäftsräume entsprechen (Art. 28).

Art. 55

Nachträgliche Betriebsbewilligung für Schiessstätten

Für die nachträgliche Betriebsbewilligung für Schiessstätten nach Art. 68
WaffG ist die Landespolizei zuständig.

Art. 56

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) Verordnung vom 6. März 1979 zum Waffengesetz, LGBl. 1979 Nr. 33;
b) Verordnung vom 25. September 2007 über die Abänderung der Verord-

nung zum Waffengesetz, LGBl. 2007 Nr. 246;
c) Verordnung vom 30. September 1975 über den Erwerb und Besitz von

Seriefeuerwaffen zu Sammelzwecken, LGBl. 1975 Nr. 51;
d) Verordnung vom 28. März 2000 betreffend die Abänderung der Verord-

nung über den Erwerb und Besitz von Seriefeuerwaffen zu Sammelzwe-
cken, LGBl. 2000 Nr. 83.
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Art. 57

Inkrafttreten

1) Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Abs. 2 am 1. Juli 2009 in
Kraft.

2) Art. 34 bis 37, 50 Abs. 2 und Art. 51 treten gleichzeitig mit den Art.
32 bis 35, 49, 53 Abs. 2, Art. 54, 55 und Art. 61 Abs. 1 Bst. k und l WaffG in
Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Dr. Klaus Tschütscher
Fürstlicher Regierungschef
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1 LR 514.1

2 Art. 17 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 259.

3 Art. 19 abgeändert durch LGBl. 2010 Nr. 34.

4 Art. 20 Abs. 4 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 259.

5 Art. 21 aufgehoben durch LGBl. 2009 Nr. 259.

6 Art. 23 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2009 Nr. 259.

7 Art. 54 abgeändert durch LGBl. 2010 Nr. 34.
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